
  

 

 

Überblick Lohn und Gehalt 

Im September kein Gehalt? 

Auf Grund verrechnungstechnischer Gegebenheiten ist es sehr wahrscheinlich, dass man bei 

einer Neuanstellung sein erstes Gehalt im September (selten auch im Oktober) noch nicht 

erhält. Das Gehalt wird spätestens mit dem Oktobergehalt (oder Novembergehalt) 

ausbezahlt. Die Auszahlung ist prinzipiell am 15. des Monats, außer sie fällt auf einen Sonn-

/Feiertag, dann wird am Werktag davor ausbezahlt. 

Sollte die finanzielle Lage schwierig sein, weil das Septembergehalt fehlt, kann man höflich 

und freundlich in der Direktion um eine Überbrückungszahlung bitten. 

 

Lohnzettel 

Der Lohnzettel ist ca. eine Woche vor der Auszahlung/am 8. des Monats abrufbar.  

Besoldungsdienstalter 

Das Besoldungsdienstalter ist eine der wichtigsten Kennzahlen auf dem Lohnzettel. 

 

Auf der Abbildung ist das Besoldungsdienstalter einer Vertragslehrerkraft der Einstufung IL-

L1 ersichtlich. Das Besoldungsdienstalter beläuft sich in dem Beispiel auf: 

04 Jahre. 05 Monate. 01 Tag 

(am Zeitpunkt der Ausrechnung; hier: 07.06.2023)  



  

 

 

Am Besoldungsdienstalter hängen alle gehaltstechnisch relevanten Zeiten, wie z. B. 

Gehaltsvorrückungen.  

Kurz: Jeden Tag, den Sie in einem aufrechten Dienstverhältnis verbringen, rückst du im 

Besoldungsdienstalter um einen Tag vor.  

Die Bsp.-Lehrkraft ist weiters in der Gehaltsstufe 03 und rückt am 01.01.2025 in die 

Gehaltsstufe 04 vor.  

In einem befristeten Dienstverhältnis ist das Besoldungsdienstalter irrelevant. Bei der 

Überstellung in ein unbefristetes Verhältnis ist das Besoldungsdienstalter wichtig. Es wird 

über die Vordienstzeiten erhoben. 

 

  



Vordienstzeiten 

 

 

Wenn Sie von einem befristeten Dienstverhältnis in ein unbefristetes Dienstverhältnis 

überstellt werden, bekommst du von deiner Direktion einen Erhebungsbogen für die 

Feststellung der Vordienstzeiten: 

 

Diese Erhebung für die Feststellung des Besoldungsdienstalters bitte gründlich und genau 

ausfüllen. Für das Ausfüllen haben Sie drei Monate Zeit, ab Erhalt des Bogens/ab Belehrung 

der Rechtsmittel durch die Direktion. 

  



 

 

ACHTUNG: Das Ausfüllen alleine ist nicht der Beweis über die 

erbrachten Vordienstzeiten! 

 

• Falls Sie Präsenzdienst/Zivildienst geleistet haben, müssen Sie die Bescheinigung 

über den ordentlich geleisteten Präsenzdienst/Zivildienst mitschicken.  

• Falls Sie in einem anderen Bundesland bereits in einem Vertragsschema als Lehrkraft 

beschäftigt gewesen sind, reicht der Dienstvertrag nicht aus. In dem Fall müssen Sie 

bei der jeweiligen Bildungsdirektion eine Dienstzeitbestätigung anfordern und diese 

mitschicken. Die Bildungsdirektionen kommunizieren leider nicht miteinander. 

• Sollten Sie in einem anderen relevanten Feld mit Lehrtätigkeit oder bei einer 

Gebietskörperschaft (Bund/Land/Gemeinde) in einem ordentlichen Dienstverhältnis 

gearbeitet haben, fordern Sie auch dort eine Dienstzeitbestätigung und fügen Sie der 

Erhebung bei. 

• Generell gilt bei Tätigkeiten, die nicht Bund/Land/Gemeinde zuzurechnen sind (wie 

beispielsweise Nachhilfe), je genauer die Beschreibung der Tätigkeit, desto größer die 

Wahrscheinlichkeit, dass Ihnen diese Zeiten angerechnet werden. Wobei das kein 

Garant ist, dass Ihnen Zeiten angerechnet werden. 

 

Ab Absendung des Erhebungsbogens haben Sie ein Jahr Zeit, die Beweise über die gelisteten 

Dienstzeiten nachzubringen. Ein nachträgliches Abändern des Erhebungsbogens ist nicht 

mehr möglich. 

  



  

 

ACHTUNG: Scanne den ausgefüllten Erhebungsbogen und sammle 

alle Beweise über Ihre Dienstzeiten in einem .pdf, welches Sie über 

das Sekretariat über das ISO an die Bildungsdirektion schicken 

lassen. 

Nach Ablauf der Frist können Vordienstzeiten nicht mehr berücksichtigt werden.  

Über das Serviceportal Bund lässt sich der Stand der eingerechneten Vordienstzeiten 

einsehen.  

 

Vorbildungsausgleich 

Solltest du während des Studiums bereits unterrichtend in einem Dienstverhältnis tätig 

gewesen sein, wird dir mit der Überstellung in ein unbefristetes Dienstverhältnis ein 

sogenannter Vorbildungsausgleich abgezogen. Es empfiehlt sich daher, das Studium 

möglichst rasch abzuschließen. 

 

 

 


